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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten  Jutta Krellmann, Klaus Ernst,
 Matthias W. Birkwald,  weiterer Abgeordneter und der Fraktion  DIE LINKE.
 – Drucksache 17/739 –

 Staatliche Subventionierung von Lohndumping

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Leiharbeit  und  aufstockende  Hartz-IV-Leistungen  stehen  momentan  verstärkt
 in  der  öffentlichen  Diskussion.  Erst  die  Reform  des  Arbeitnehmerüber-
 lassungsgesetzes  (AÜG)  durch  die  rot-grüne  Bundesregierung  im  Jahr  2003
 ermöglichte  die  heutigen  Formen  von  Lohndumping  und  im  Falle  der  Auf-
 stockerleistungen  sogar  deren  Subvention.  Im  Falle  Schlecker  versprach  die
 Bundesregierung  eine  Prüfung  inwieweit  es  sich  beim  Vorgehen  von
 Schlecker  um  einen  Missbrauch  der  Gesetze  handelt.  Folgende  drei  exem-
 plarische  Fälle  sind  im  selben  Maße  skandalös  und  verlangen  nach  einer  Prü-
 fung.

 Der  städtische  Wohnungskonzern  in  Hamburg,  SAGA  Siedlungs-Aktienge-
 sellschaft/GWG  Gesellschaft  für  Wohnen  und  Bauen  mbH,  hat  im  Jahr  2007
 eine  eigene  Leiharbeitsfirma  mit  dem  Namen  BCH  (BüroConsult  Hamburg
 Gesellschaft  für  Personaldienstleistungen  mbH)  gegründet.  Dort  sind  75  Mit-
 arbeiterinnen  und  Mitarbeiter  angestellt.  Sie  sind  zuständig  für  Bürotätig-
 keiten  und  Hausmeisterdienste.  Die  Bezahlung  der  Leiharbeitsbeschäftigten
 liegt  um  30  Prozent  unter  dem  Verdienst  der  regulär  bei  SAGA-GWG-Beschäf-
 tigten.  Sie  haben  zudem  lediglich  befristete  Arbeitsverträge.  Des  Weiteren  hat
 die  SAGA/GWG  eine  eigene  Beschäftigungsgesellschaft,  die  CHANCE  Be-
 schäftigungsgesellschaft  mbH  Hamburg,  die  eine  öffentliche  Förderung  er-
 hält.  Laut  Geschäftsbericht  von  2008  konnte  die  SAGA/GWG  ihren  Jahres-
 überschuss  um  23  Prozent  auf  106  Mio.  Euro  gegenüber  dem  Vorjahr  steigern.
 „Insgesamt  sei  der  dreiköpfige  Vorstand  2008  mit  720  000  Euro  entlohnt  wor-
 den,  sagte  Saga-Sprecher  Mario  Spitzmüller“  (Hamburger  Abendblatt  vom
 7.  Januar  2010).  Aufsichtsratsvorsitzende  von  SAGA/GWG  ist  die  Stadtent-
 wicklungssenatorin  Anja  Hajduk  (GAL)  (vgl.  Hamburger  Morgenpost  vom
 31.  Januar 2010 sowie NDR/Hamburg Journal vom 29.  Januar 2010).

 Die  „Kieler  Nachrichten“  haben  einen  Werk-  bzw.  Dienstleistungsvertrag  mit
 der  Firma  TB  Personaldienste  geschlossen.  Im  Rahmen  dieses  Vertrages  sind
 im  Druckzentrum  der  „Kieler  Nachrichten“  rund  380  Menschen  in  Teilzeit
 ohne  Stundenbeschränkung  oder  geringfügig  beschäftigt,  die  bei  den  Firmen
 TB  Personaldienste  GmbH,  Tabel  GmbH  und  PND  Service  GmbH  angestellt
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Arbeit  und  Soziales  vom
 10.  März 2010 übermittelt.
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sind  (alles  Töchter  der  Tabel  Gruppe  aus  Laatzen).  Diese  380  Beschäftigten
 bekommen  einen  Stundenlohn  von  6,14  Euro.  Nun  wurde  am  19.  Januar  2010
 allen  380  Beschäftigten  die  Kündigung  zum  30.  Juni  2010  ausgesprochen.  Zu
 diesem  Zeitpunkt  war  bereits  für  Anfang  Februar  2010  eine  Betriebsratswahl
 geplant,  die  dann  auch  stattgefunden  hat.  Die  „Kieler  Nachrichten“  haben  ih-
 ren  Vertrag  mit  der  Firma  TB  Personaldienste  GmbH  aus  Laatzen  zu  diesem
 Termin  gekündigt,  da  nach  Angaben  der  „Kieler  Nachrichten“  die  TB  Perso-
 naldienste  GmbH  eine  Preiserhöhung  im  zweistelligen  Prozentbereich  gefor-
 dert  hätte.  Nachdem  die  „Kieler  Nachrichten“  den  Werk-  bzw.  Dienstleis-
 tungsvertrag  mit  der  TB  Personaldienste  GmbH  gekündigt  haben,  kündigten
 diese  den  380  Teilzeit-  und  geringfügig  Beschäftigten,  die  im  Druckzentrum
 der  „Kieler  Nachrichten“  eingesetzt  werden  (vgl.  KN-online  vom  26.  Januar
 2010,  Fördeflüsterer  vom  26.  Januar  2010  sowie  den  Mediendienst  meedia
 vom 27.  Januar 2010).

 Die  „Kieler  Nachrichten“  gehören  zu  24,5  Prozent  der  Madsack-Gruppe,  an
 der  wiederum  die  SPD  über  die  Deutsche  Druck-  und  Verlagsgesellschaft
 (dd_vg)  zu  mehr  als  20  Prozent  beteiligt  ist.  Die  Deutsche  Druck-  und  Ver-
 lagsgesellschaft  mbH  (dd_vg)  mit  Sitz  in  Hamburg  ist  ein  Medienbeteili-
 gungsunternehmen  der  SPD.  Sie  ist  Steuerungsgesellschaft  des  SPD-Unter-
 nehmensbesitzes  und  zu  100  Prozent  im  Eigentum  der  SPD.  Als  Generaltreu-
 händerin  für  die  SPD  fungiert  die  SPD-Schatzmeisterin  und  Bundestagsabge-
 ordnete  Dr.  Barbara  Hendricks.  Im  Treuhand-Aufsichtsrat  der  dd_vg  sitzen
 u.  a.  die  Vorsitzende  der  SPD-Fraktion  im  Landtag  Nordrhein-Westfalen,
 Hannelore  Kraft  sowie  der  ehemalige  NDR-Intendant  Jobst  Plog.  Letzterer  ist
 gleichzeitig  stellvertretender  Aufsichtsratsvorsitzender  der  Madsack  Verlags-
 gesellschaft.  Allein  im  Jahr  2008  stiegen  die  Gewinne  der  Madsack-Gesell-
 schafter  um  11  Prozent  gegenüber  dem  Vorjahr  auf  über  47  Mio.  Euro  (Ge-
 schäftsbericht  2008,  S.  38).  Die  SPD  ist  direkte  Nutznießerin  dieser  Entwick-
 lung.

 Die  Beteiligungsgesellschaft  MediaLab  wiederum  gehört  zu  jeweils  50  Pro-
 zent  der  Verlagsgesellschaft  Madsack  GmbH  &  Co.  KG  und  der  WAZ-
 Mediengruppe,  deren  Geschäftsführer  der  ehemalige  Chef  des  Bundes-
 kanzleramts  und  Bundesminister  für  besondere  Aufgaben  im  Kabinett  von
 Gerhard  Schröder,  Bodo  Hombach,  ist.  Die  WAZ-Mediengruppe  ist  mit
 75  Prozent  am  Braunschweiger  Zeitungsverlag  GmbH  &  Co.  FG  (Braun-
 schweiger  Zeitung)  beteiligt.  Die  eigens  für  die  Arbeitnehmerüberlassung  im
 Verlagswesen  gegründete  Druck-  und  Verlags-Service  GmbH  (DVS)  errichtet
 regionale  Tochtergesellschaften  dort,  wo  Zeitungen  oder  Verlage  Arbeitskräfte
 auslagern  wollen.  Der  einzige  Kunde  der  DVS  in  Braunschweig:  Die  „Braun-
 schweiger  Zeitung“.  Der  Lohnunterschied  zu  den  regulär  Beschäftigten
 beträgt  je  nach  Zuschlägen  monatlich  1  000  bis  1  500  Euro  brutto.  Außerdem
 erhalten  die  Leiharbeitskräfte  weniger  Urlaub,  weniger  Zuschläge  und  keine
 Freischicht  ab  dem  40.  Lebensjahr  (vgl.  ver.di  publik  „Leihweiser  Miss-
 brauch“ 8/9 2009).

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Die  Bundesregierung  weist  den  Vorwurf  der  staatlichen  Subventionierung  von
 Niedriglöhnen  zurück.  Die  Regelungen  zur  Sicherung  des  Lebensunterhalts
 nach  dem  Sozialgesetzbuch  Zweites  Buch  (SGB  II)  haben  vielmehr  die  Men-
 schen  im  Blick,  die  ihren  und  den  Lebensunterhalt  ihrer  Angehörigen  nicht
 oder  nicht  allein  aus  ihrem  Erwerbseinkommen  sichern  können.  Sie  sind  daher
 Ausdruck einer Politik, die den Menschen ein Leben in Würde ermöglicht.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 3 – Drucksache 17/985
1.  Welche  Schlussfolgerungen  zieht  die  Bundesregierung  nach  Kenntnis-
 nahme  der  drei  in  der  Vorbemerkung  exemplarisch  geschilderten  Fälle  be-
 züglich  des  Einsatzes  von  Leiharbeit  bzw.  Werk-/Dienstleistungsverträ-
 gen?

 Hält  die  Bundesregierung  das  Vorgehen,  wie  es  zurzeit  praktiziert  wird,  für
 legal und mit dem geltenden Recht vereinbar (bitte begründen)?

 Die  Bundesregierung  verfügt  nicht  über  eigene  unmittelbare  Erkenntnisse  zu
 den  geschilderten  Fällen  und  kann  daher  die  Rechtmäßigkeit  des  Fremdper-
 sonaleinsatzes  nicht  beurteilen.  Im  Übrigen  wird  auf  die  Antwort  zu  Frage  3
 verwiesen.

 2.  Entspricht  ein  wie  in  der  Vorbemerkung  geschilderter  Einsatz  von  Leihar-
 beitskräften  den  politischen  Intentionen,  die  mit  der  Schaffung  des  Ar-
 beitsmarktinstrumentes Leiharbeit verbunden waren?

 Wenn ja, inwiefern?

 Wenn nein, warum nicht?

 Die  Bundesregierung  versteht  die  Zeitarbeit  als  ein  flexibles  Instrument  der
 Arbeitsmarktpolitik.  Mit  der  Reform  des  Arbeitnehmerüberlassungsrechts  im
 Jahr  2002  sollten  die  Beschäftigungspotentiale  der  Zeitarbeit  erschlossen  wer-
 den.  Dieses  Ziel  wurde  erreicht.  Die  Zeitarbeit  hat  in  den  letzten  Jahren  einen
 wichtigen  Beitrag  dazu  geleistet,  Beschäftigungspotenziale  in  den  Unterneh-
 men  zu  erschließen  und  Wirtschaftswachstum  schneller  in  zusätzliche  Beschäf-
 tigung  umzusetzen.  Für  viele  Arbeitslose  sind  so  neue  Chancen  auf  sozialver-
 sicherungspflichtige Beschäftigung entstanden.

 Da  die  Bundesregierung  nicht  über  eigene  unmittelbare  Erkenntnisse  zu  den
 geschilderten  Fällen  verfügt,  kann  keine  Aussage  dazu  getroffen  werden,  ob  in
 den  genannten  Fällen  ein  Missbrauch  des  Arbeitsmarktinstruments  Zeitarbeit
 vorliegt.

 3.  Inwiefern  finden  solche  Fälle  Eingang  in  die  derzeit  stattfindende  Prüfung
 notwendiger  gesetzgeberischer  Änderungen  im  Arbeitnehmerüberlas-
 sungsgesetz?

 Leitet  die  Bundesregierung  aus  den  geschilderten  Fällen  gesetzgeberischen
 Handlungsbedarf ab?

 Wenn ja, welchen?

 Wenn nein, warum nicht?

 Derzeit  prüft  das  Bundesministerium  für  Arbeit  und  Soziales  die  Entwicklun-
 gen  in  der  Zeitarbeitsbranche  und  die  daraus  zu  ziehenden  Schlüsse.  Dabei  wer-
 den  unterschiedliche  Möglichkeiten  der  Deckung  des  Arbeitskräftebedarfs
 durch  die  Unternehmer  berücksichtigt.  Es  ist  das  Anliegen  des  Bundesministe-
 riums  für  Arbeit  und  Soziales,  möglichen  Missbrauch  von  Zeitarbeit  zu  verhin-
 dern,  dabei  aber  insbesondere  die  Beschäftigungschancen  von  Zeitarbeit  für
 Arbeitslose  zu  erhalten.  Hierzu  werden  Gespräche  mit  Tarifvertragsparteien  der
 Zeitarbeitsbranche geführt.
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4.  Sieht  die  Bundesregierung  einen  Handlungsbedarf  vor  dem  Hintergrund,
 dass  die  Kündigung  eines  Werkvertrages  als  Aushebelung  der  im  Betriebs-
 verfassungsgesetz  vorgesehenen  Rechte  zur  Bildung  von  Betriebsräten
 dienen  kann,  wie  es  im  Beispiel  der  Werkdienstleister  der  „Kieler  Nach-
 richten“,  die  zudem  bis  2009  an  der  TB  Personaldienste  GmbH  beteiligt
 waren, momentan geschieht?

 Wie begründet die Bundesregierung ihre Einschätzung?

 Die  Kündigung  eines  Vertrages  mit  einem  Personaldienstleister  berührt  das
 Recht  der  dortigen  Belegschaft  zur  Gründung  eines  Betriebsrats  nicht.  Dies
 zeigt  sich  im  zitierten  Beispiel:  Nach  Presseberichten  soll  trotz  der  Kündigung
 des  Vertrages  zwischen  Kieler  Nachrichten  und  Tabel  Gruppe  ein  Betriebsrat
 gewählt  worden  sein.  Ist  dies  der  Fall,  kann  der  Betriebsrat  auch  über  die
 Durchführung  von  geplanten  Betriebsänderungen  wie  z.  B.  einer  Stilllegung
 des Betriebs oder wesentlicher Betriebsteile mit dem Arbeitgeber verhandeln.

 5.  Betrachtet  die  Bundesregierung  den  Abschluss  von  Werk-  bzw.  Dienstleis-
 tungsverträgen,  in  Fällen  wie  dem  der  „Kieler  Nachrichten“,  als  Umge-
 hung der gesetzlichen Vorschriften im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz?

 Wenn nicht, warum nicht?

 Einem  Unternehmer  steht  es  grundsätzlich  frei,  seine  unternehmerischen  Ziele
 mittels  des  Einsatzes  von  Werk-  oder  Dienstleistungserbringern  zu  verfolgen.
 Die  verbindliche  Feststellung  einer  Umgehung  im  Rechtsinn  kann  im  Einzelfall
 nur  durch  die  zuständigen  Gerichte  erfolgen.  Die  Bundesregierung  hat  veran-
 lasst,  dass  die  Darstellungen  der  Fragesteller  zu  den  genannten  Unternehmen
 insbesondere  bei  der  Überwachung  der  Zeitarbeitsunternehmen  durch  die  Bun-
 desagentur für Arbeit berücksichtigt werden.

 6.  Ist  es  der  Bundesregierung  möglich  zu  beziffern,  wie  viele  Beschäftigte  je-
 weils  in  den  drei  in  der  Vorbemerkung  geschilderten  Fällen  zusätzlich  zu
 ihrem  Lohn  von  der  Bundesagentur  für  Arbeit  Aufstockungsleistungen  aus
 der Grundsicherung für Arbeit erhalten?

 Wie  hoch  sind  die  Finanzmittel,  mit  denen  die  Grundsicherungsträger  die
 Niedriglöhne  dieser  Leiharbeiterinnen  und  Leiharbeiter  aufstocken,  um  de-
 ren Existenz zu sichern?

 Der  Bundesregierung  liegen  keine  Daten  darüber  vor,  wie  viele  der  in  den  ge-
 nannten  Unternehmen  beschäftigten  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  er-
 gänzende Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende beziehen.

 7.  Haben  die  genannten  Leiharbeitsfirmen  eine  Genehmigung  der  Bundes-
 agentur für Arbeit?

 Wenn nicht, warum nicht?

 8.  Hat  die  Firma  PND  Service  GmbH  der  Tabel  Gruppe,  deren  Firmenmail-
 adresse  einem  account  der  Universität  Hannover  entspricht,  die  Erlaubnis
 der  Bundesagentur  für  Arbeit  zur  Durchführung  von  Arbeitnehmerüberlas-
 sungen?

 Antwort zu den Fragen 7 und 8:

 Nach  Auskunft  der  Bundesagentur  für  Arbeit,  die  im  Rahmen  der  Durchfüh-
 rung  des  Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes  (AÜG)  auch  für  die  Erteilung  der
 Erlaubnis  zur  gewerbsmäßigen  Arbeitnehmerüberlassung  zuständig  ist,  ver-
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fügen  die  Zeitarbeitsunternehmen  BCH  BüroConsult  Hamburg  Gesellschaft  für
 Personaldienstleistungen  mbH,  DVS  Druck-  und  Verlags-Service  GmbH  &  Co.
 KG,  TB  Personaldienste  GmbH  sowie  die  PND  Service  GmbH  über  Erlaub-
 nisse  zur  gewerbsmäßigen  Arbeitnehmerüberlassung  nach  dem  AÜG.  Die
 Firma  Tabel  GmbH  hat  keine  Erlaubnis  zur  gewerbsmäßigen  Arbeitnehmer-
 überlassung.  Ein  entsprechender  Antrag  wurde  bei  der  Bundesagentur  für  Ar-
 beit nicht gestellt.

 Die  Bundesregierung  hat  veranlasst,  dass  die  Darstellungen  der  Fragesteller  zu
 den  genannten  Unternehmen  aufgeklärt,  im  Gesamtzusammenhang  bewertet
 und  insbesondere  bei  der  Überwachung  der  Zeitarbeitsunternehmen  durch  die
 Bundesagentur für Arbeit berücksichtigt werden.

 9.  Erhält  die  SAGA/GWG  als  öffentliches  Unternehmen  auch  öffentliche
 Förderungen vom Bund oder der EU?

 Wenn ja, in welcher Höhe, und für welchen Zweck?

 Der  Bundesregierung  liegen  keine  Angaben  darüber  vor,  ob  das  Unternehmen
 SAG/GWG in Hamburg Förderungen des Bundes oder der EU erhält.

 10.  Welche  Maßnahmen  gedenkt  die  Bundesregierung  zu  ergreifen,  um  einen
 strategischen  Einsatz  von  Leiharbeit  zur  Gewinnmaximierung  auszu-
 schließen,  die  durch  den  systematischen  Einsatz  von  Steuergeldern  zur
 Existenzsicherung von Leiharbeitsbeschäftigten ermöglicht wird?

 Wie begründet die Bundesregierung ihr Vorgehen?

 Die  Leistungen  zur  Sicherung  des  Lebensunterhalts  nach  dem  SGB  II  dienen
 der  Verwirklichung  sozialer  Gerechtigkeit  und  sozialer  Sicherheit.  Sie  sollen
 insbesondere  dazu  beitragen,  ein  menschenwürdiges  Dasein  zu  sichern,  gleiche
 Voraussetzungen  für  die  freie  Entfaltung  der  Persönlichkeit  zu  schaffen  und  die
 Familie  zu  schützen  und  zu  fördern.  Die  Leistungen  werden  nicht  systematisch
 dazu  eingesetzt,  „einen  strategischen  Einsatz  von  Leiharbeit  zur  Gewinnmaxi-
 mierung“ zu ermöglichen.
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